
Gesetzblatt Teil I Nr. 9 — Ausgabetag: 4. Mai 1989 129

gen bilanzierenden Organe zu informieren. Sie 
haben dazu eine Aufstellung der zur Durchführung 
vorgesehenen Vorhaben sowie des Wertumfanges 
der Bauleistungen im Planjahr zu übergeben.

4. Die Ziff. 9 (S. 43) wird wie folgt gefaßt:
9. Baubilanzierung '
9.1. (1) Im Prozeß der Bau- und Bauprojektierungs

bilanzierung ist die Einheit von Plah, Bilanz und 
Vertrag so herzustellen, daß die in den Investitions
plänen sowie Titellisten enthaltenen Bauaufgaben 
für die Vorhaben und Objekte termin-, qualitäts- 
und sortimentsgerecht fertiggestellt werden. Dabei 
ist
— die vorrangige Einordnung der Vorhaben des 

Staatsplanes Investitionen in die Baubilanzen 
zu gewährleisten und bei deren Realisierung 
durchzusetzen

— die Einordnung der Vorhaben außerhalb des 
Staatsplanes Investitionen im Rahmen der ter
ritorialen Baubilanzanteile' vorzunehmen

— die Planung, Bilanzierung und vertragliche Bin
dung der Bauprojektierungs- und der Baulei
stungen sowie der konzentrierte, kontinuierliche 
Bauablauf für den gesamten Vorbereitungs- und 
Realisierungszeitraum zu gewährleisten

— die aktive Einflußnahme auf die Senkung des 
Bau- und Bauprojektierungsaufwandes und die 
Verkürzung der Bauzeiten auf der Grundlage 
staatlicher Normen zu sichern.

Durch das Ministerium für Bauwesen, die zentral
geleiteten Baukombinate und die Bauämter der 
Räte der Bezirke sind auf der Grundlage
— der mit den Plänen festgelegten Fortführungs

vorhaben
— von Baubedarfsanmeldungen entsprechend vor

liegender Aufgabenstellungen bzw. Grundsatz
entscheidungen für neu zu beginnende Investi
tionsvorhaben gemäß den Plänen der Vorbe
reitung

Vorbestimmungsrechnungen als verbindliche Ar
beitsinstrumente anzuwenden. Die Vorbestim- 

~ mungsrechnungen haben Aussagen über den Um
fang der zur Fertigstellung der Vorhaben benötig
ten Bauleistungen zu enthalten. Sie sind nach Jah
ren untergliedert — auch über den Zeitraum eines 
Fünfjahrplanes hinaus — zu führen.
(2) Die Baubilanzen sind auf allen Planungs
ebenen auszuarbeiten nach
— Verantwortungsbereichen und Bezirken,
— Vorhaben des Staatsplanes Investitionen gesamt 

und untersetzt nach Baukombinaten/Betrieben 
und nach den Spezialbauleistupgen Gleisbau, 
Kühlturmbau, Feuerungs- und Schornsteinbau, 
Rammarbeiten, Spezialwasserbauarbeiten und 
Grundwasserabsenkungen.

Durch die baubilanzierenden Organe ist darüber 
hinaus die Baubilanzierung durchzüführen nach
— Vorhaben außerhalb des Staatsplanes Investitio- 

• v nen,
— Erzeugnissen entsprechend der festgelegten Er

zeugnisbilanzverantwortung,
— Bauarbeiten und Gruppen von Bauarbeiten.
Als Staatsplanbilanzen sind auszuarbeiten und zu 
beauflagen:
— Gesamtbaubilanz
— Industriebaubilanz gegliedert nach Verantwor

tungsbereichen und Bezirken
— Wohnungsbau- und bezirkliche Investitionsbau

bilanz gegliedert nach Verantwortungsbereichen 
und für ausgewählte Bereiche nach Bezirken.

(3) Die Räte der Kreise haben im Rahmen der mit 
den bezirklichen Baubilanzen festgelegten volks
wirtschaftlichen Grundproportionen des Einsatzes 
der Bauproduktion für Investitionen und Baurepa
raturen die Baureparaturbilanzen auszuarbeiten 
und den Räten der Bezirke mit den Entwürfen der 
Jahresvolkswirtschaftspläne zur Bestätigung* vor
zulegen. Die Räte der Bezirke haben die Staat
liche Plankommission und das Ministerium für 
Bauwesen mit den Planentwürfen über folgende 
Hauptpositionen der Verwendung der Bauproduk
tion des kreisgeleiteten Bauwesens zusammenge
faßt auf Vordruck 9001 zu informieren:
— Verwendung der Bauproduktion für Baurepa

raturen, davon
• Baureparaturen an Wohngebäuden einschließ

lich Werkwohnungen sowie die Modernisie
rung von Wohnungen
dar. Leistungen der Betriebe

• Eigenheimbau
dar. Leistungen der Betriebe

• Baureparaturen an Einrichtungen der Volks
bildung
dar. Leistungen der Betriebe

• Baureparaturen an Einrichtungen des Gesund- 
heits- und Sozialwesens einschließlich der me
dizinischen Bereiche der Universitäten und 
der Medizinischen Akademien
dar. Leistungen der Betriebe

• Baureparaturen an wasserwirtschaftlichen An
lagen im Rahmen des komplexen,Wohnungs
baus
dar. Leistungen der Betriebe

• Baureparaturen für andere Bereiche 
dar. Leistungen der Betriebe

— Bauproduktion des kreisgeleiteten Bauwesens
für Investitionen.

9.2. (1) Der Verkehrsbau ist Bestandteil der Gesamt
baubilanz. Die Baukapazitäten des Verkehrswe
sens sind vollständig zu planen und auf der Grund
lage der zentralen Entscheidungen und festgeleg
ten Proportionen zur Realisierung der Bauinvesti
tionen und Baureparaturen gemeinsam mit den 
erforderlichen Kooperationskapazitäten der zentral
geleiteten Spezialbau-, Bau- und Montagekombi
nate sowie der bezirks- und kreisgeleiteten Bau
kombinate und -betriebe zielgerichtet und mit höch
ster Effektivität einzusetzen. Dabei sind die Nor
mative und Bestwerte des Bauwesens, einheitliche 
Standards und Vorschriften sowie progressive Bau
weisen und -technologien zur Senkung des Bau
aufwandes und zur Verkürzung der Bauzeiten an
zuwenden und durchzusetzen. -
(2) Für den Gleisbau, den Autobahnbau und den 
Brückenbau sind die Bilanzentscheidungen in Über
einstimmung mit der in den Baubilanzen festge
legten Einordnung der Investitionen in die Erzeug
nisbilanzen mit dem Ziel der Deckung des Bedarfes 
zu treffen. Über die Gleisbaubilanz entscheidet der 
Minister für Verkehrswesen in Abstimmung mit 
dem Minister für Bauwesen. Über den Einsatz der 
Baukapazitäten für den Autobahn- und Brücken
bau entscheidet der Minister für Bauwesen in Ab
stimmung mit dem Minister für Verkehrswesen 
unter Beachtung der Bilanzverantwortung des Ver
kehrswesens für Baukonstruktionen für Verkehrs- 
brücken aus Stahl. Die Entscheidungen zu den Er
zeugnisbaubilanzen des Verkehrsbaus sind in die 
Industriebaubilanzen, die Wohnungsbau- und be
zirklichen Investitionsbaubilanzen und die Repara
turbaubilanzen einzuarbeiten.
(3) Im Rahmen der Bilanzierung der Baureparatu
ren des Verkehrswesens, insbesondere zur kapazi-


